
BEITRAGE

Der 7weite Fall datiert aus dem Mittelalter Es
handelt sich dabei die Ösung einer nıchtvoll-Peter Hulziıng ZOYENEN Ehe Votaussetzung für diese Lösung des

Unauflöslichkeit der Ehe hebandes ist, daß wenigstens einer der Partner
die Ehe nıiıcht mehr fortsetzen 11 un der icht-
vollzug mI1it mortalischer Sicherheit feststeht. Derin der Kırchenordnung aps kann dann bei genügend ernsten eweg-
gründen die Lösung aussprechen. KEıine andere
Möglichkeit, nämlich daß 1ne nichtvollzogene

Mit Unterstützung der Canon Law Society of Ehe durch das feierliche Ordensgelübde wen1g-
Ämerica und unter Leitung VO Wılliam Bas- SteNSs eines der beiden Ehepartner gelöst Wird,
SEetL, Protfessor der Kirchenrecht-Fakultät der kommt praktisch außerst selten VOL.
Catholic University of AÄmerica, fand VO I5 bis Der dritte Fall ist die Aufhebung eines Ehebun-

Oktober 967 der University of Notre Dame des, der VO Z7wel Nichtkatholiken geschlossen
ein Symposion ber X Bond of Matrıimony» wurde, VO denen der ine getauft un der andere
ia —  statt. Das ymposion WT gyedacht als Beitrag ZT: nıcht getauft ist. Die Erste bekannte Anwendung
Revision der kirchlichen Eheordnung, un hat dieser Ausnahme äßt sich ETSE 1m a.  re 1024 fest-
U, tatsächlich einen wichtigen Beitrag dazu ZE- stellen. Heute kommt dieser Lösungsfall oft VOL,
1efert Das wird klar, wWeEeENnN iNan die Problemstel- Voraussetzung für die Lösung ist, daß einer der
lung und die Ergebnisse des Symposions mMI1t den Partner ZUTr katholischen Kirche übertritt und die
Anordnungen über die Unauflöslichkeit der Ehe eheliche Gemeinschaft nıiıcht mehr fortgesetzt WCI-
1n dem se1t ngsten 1918 geltenden kirchlichen den kannn Die Unmöglichkeit für den Weiterbestand
Gesetzbuch vergleicht. der ehelichen Gemeinschaft darf jedoch nicht VO:  o

Die Anordnungen dieses Gesetzbuches können dem verschuldet sein, der ZUur katholischen Kirche
er wa w1e olg zusammengefaßt werden: übertritt (wenigstens nicht der Zieit, da die 1

Grundsätzlich ist jede Ehe unauflöslich Der SUNS beantragt un zugestanden wIrfr; uch diese
kramentale Charakter der Ehe 7weler Getaufter Lösung des hebandes geschieht durch e1n Urteil
verstärkt die Unauflöslichkeit Eın Zerreißen des des Papstes selbst
Ehebandes durch die Verheirateten selbst ist YanNZ- och Jüngeren Datums ist ein vierter Fall, nAam-
ich ausgeschlossen. Man nın das die innere, ich die Lösung einer Ehe, die VO einem Katholi-
sentliche Unauf löslichkeit, die keine Ausnahmen ken un! einem ungetauften Partner ach Dispens
zuläßt. Der 7zwıischen Z7wel Getauften bestehende VO hehindernis der Kultverschiedenheit FC-
sakramentale Ehebund, der durch die eneliche SCAHNLOSsSen wurde. Voraussetzung für die Lösung
Vereinigung «vollzogen» wurde MaLlTımO0onIuUm dieser Ehe ist, daß die Ehe unheilbar Zerruttet ist
YALUM CONSUPIIAALUM kann uch durch die irch- un der Zielt: da die Lösung beantragt und DC-
liche Autorität nıcht aufgehoben werden. Das währt wird, die Unmöglichkeit der Wiederher-
nn 1114  > die Unauflöslichkeit N/((e) außen her. stellung des enellchen Zusammenlebens nıiıcht vomn

Jede nichtsakramentale Ehe, die Iso entweder der katholischen Partei verschuldet 1st.
nicht 7zw1ischen wel Getauften geschlossen wurde Schließlich wı1ird VO aps uch die 1.Ö-
oder/und nicht vollzogen ist, kann gyrundsätzlich SUNS einer Ehe 7weier Nıichtkatholiken auseCc-
un be1 estimmten Voraussetzungen ÜE die sprochen, VO denen wenigstens einer mit Sicher-
Kirche gelöst werden. Bei der Lösung des Ehe- elt nicht getauft 1st und VO denen keiner VOL
bandes unterscheidet iNnan verschiedene Der beiden Z katholischen Kirche übertritt. V oraus-
alteste Fall 1st die Lösung einer Ehe, die Z7zwel SETZUNG für diese Lösung des hebandes 1st, daß
Nichtgetaufte miteinander gveschlossen haben Er die Ehe tatsächlic schon Zerruttet 1st und die IDS-
wird auf Kor 7,12-—16 zurückgeführt; deshalb SUNg notwendig ist, für einen der beiden art-
die Bezeichnung «paulinisches Privileg». Voraus- ner 1ne HGE Ehe mIit einem katholischen Partner
setzung für diese Lösung des Ehebandes ist, daß ermöglichen.
einer der Partner ach der Eheschließurig Z Diese kirchlichen Normen beruhen auf 7wel
tauft wurde un der andere die Ehe deshalb nicht Elementen. Das erste 1st das Wort Christi1, das AUS-
1n Frieden oder überhaupt nicht fortsetzen will nahmslos für alle Ehen oilt Was Gott verbunden
LG ine zweılte, christliche Ehe wird dann die hat, das soll der Mensch nicht TFENNCMH. Das 7weite

Element ist die VO Christus dem Petrus un! SE1-erste Ehe gelöst.
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1C1 Nachfolgern gegebene Vollmacht binden Widerstands das Unrecht. ber diese kate-
un! lösen, und WAar als seine Stellvertreter, gorischen Verbote werden relativiert durch die
nıcht AaUusSs mMensSC.  er Zuständigkeit. Theologen Notwendigkeit, in gefährlichen S1ituationen Be-
un Kanontisten nahmen dabei urchweg a daß trug un! agoressive Gewalt einzudämmen. Ehe-
die Lösevollmacht sich nıcht auf die vollzogenen TUuC ist, w1e Lüge und rleg, ein tragisches
saktramentalen Ehen erstrecke. Im IC 96 egte menschliches Versagen. ber WE diese inge
()’Connor daf, daß die Unauflöslichkeit der Khe unw1iderruflich immer wlieder geschehen, zeigt
die das Neue "Lestament fordert, SKanz allein für die keine apodiktische Verurteilung die Möglichkeit,
innere Unauflöslichkeit gilt; daß die päpstliche w1e MNan mM1t ihrer Wirklichkeit fertig werden kann.
Lösevollmacht sich dagegen uch auf die vollzo- uch die heutigen Christengemeinden stehen VOLI

MN  Nn sakramentalen Ehen bezieht ber die Kirche Situationen, 1n denen die generelle Verurteilung
habe auf den eDTrauCc dieser Lösevollmacht Jesu mM1t der gÖöttlichen Kinladung einem en
verzichtet.! Im te 1967 publizierte ospish1 in Frieden 1n inklang gebrac. werden mu Der
ine Verteidigungsschrift für die nwendung die- kategorische Imperativ Jesu kannn nicht Ww1e ein ab-
SCT Lösungsgewalt uch auf vollzogene sakramen- solutes (Geset7z für alle Fälle gebraucht werden,
tale en sondern lediglich als Verkündigungsideal. Das

Als erstes wurde den Teilnehmern des erwähn- Neue Testament selbst Fformulierte AauSs wachsen-
ten Symposions die rage nach der neutfesSstTament- der Lebenserfahrung 7wel Ausnahmen. Und
lichen Grundlage der kirchlichen Eheordnung werden (leider!) noch 1el mehr Ausnahmen nötig
vorgelegt.3 In seinem Kinführungstext kam se1n, 1el mehr Fälle einer Lösung des hebandes
Crossan folgenden Ergebnissen: Die Lehre des un VO Wiederverheiratung werden als 1LVCI-

Neuen Lestamentes Z Ehescheidung und Wie- meidliche menschliche CAWAC  e1lit und COhn-
derverheiratung steht unter wel spekten. Der macht Z Gemeinschaft bejaht werden mussen,
STE Aspekt ist die apodiktische und generelle bevor Christus es 1n m se1in wird.
Verurteilung der Ehescheidung un: Wiederver- Die Ergebnisse dieses Arbeitspapiers stimmen
heiratung. Das ist gemeinsame re der Synopti- mi1t dem überelin, WwW4S der Moraltheologe Hä-
ker un: des Paulus; s1e führen diese Verurteilung ng über den normativen Wert der Bergpredigt
auf Jesu éigene Tre Zzurück. Der 7zweite Aspekt sagte.* IDER würde Konsequenzen für die bisher
sind die Ausnahmen, die be1 Mt ) 9 5L und 19,9 — geltende kanonische Norm führen, die ja die 1V O=
w1e be1 Kor 7> 12—-16 en S1nd. 1TOSSAanN Ün SUu11e einer vollzogenen sakramentalen Ehe AaUS5-

schlie Diese Norm wAre dann nicht unmittelbarterpretiert die bekannte Klausel des Evangeliums
nach Matthäus «außer 1im VO  = porneia» als auf ein VO  - Christus gegebenes Gesetz zurückzu-
Hinzufügung des Evangelisten. Die Christenge- führen. Wohl kannn das kanonische Gesetz, untfer

meinde, die dieser Evangelist repräsentlert, stand bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen, ein
VOT dem konkreten Problem, daß Heiden, die FC- Mittel ZUr Verwirklichung des evangelischen
SCH die Gesetze VO  } Lev 18 verheiratet - Ideals se1n. Das ware dann die Bedeutung des
nun getauft und 1n die Gemeinschaft der Juden- Wortes VO Konzil Trient, daß die Kirche
christen aufgenommen werden wollten. Ihnen DE- nicht irft, WE Ss1e 1n Übereinstimmung mi1t dem

INa  . Lösung der Ehe un: Wiederverheira- Evangelium gelehrt hat un! Chrt, daß die sakra-
Lung oder 1Nall verlangte OB die Aufhebung der mentale un: vollzogene Ehe nıcht gelöst werden

kann. [)Das kanonische Gesetz wAare dann ber nıchtbisherigen Ehe Paulus stand VOL einem anderen
Problem. Es gab Christen, deren heidnische Ehe- mit dem Wort Christ1 identisch. Es bleibt dann für
partner mi1t ihnen nach der Aautfe nicht mehr 1n die Kirche WAar prinzipiell ndenkbar, das Ideal
Frieden un Eintracht zusammenleben wollten der Ehe als unlöshbhare Lebensverbindung und den
Ihnen gestattete uch Lösung des hebandes Auftrag des Evangeliums diesem ea leug-
un! Wiederverheiratung. Als WasSs sahen dann aber NCI; wAare ber nicht prinzipiell undenkbar, daß
die ersten Christen die apodiktische Verurteilung das kanonische Gesetz 1n bestimmten Fällen —

des Ehebruchs und der Wiederverheiratung d heilbarer Zerrüttung die Lösung der Ehe NCLI-

kennt Bekanntlich stand 1n der Antike und 1mw1e Jesus S1e ausgesprochen hatte » Am besten VCI-

steht iInNan den kategorischen Imperativ Jesu AausSs frühen Mittelalter die absolute Unauflöslichkeit
dem Zusammenhang VO Mt ) 2—22, Iso aus der der christlichen Ehe keineswegs für alle Nater
Bergpredigt. In der Bergpredigt stehen uch die Konzilien un! Päpste fest.5 ine sorgfältige Ana-
kategorischen Verbote des Schwörens und des lyse der Gesetzgebung der christlichen Kaiser, VO  >
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Konstantın (3 13) bis Justinian zeigt, daß und doch wird S1e aufgelöst durch Sunde und
diese Gesetzgebung das Element der absoluten Unwissenheit, Leidenschaft un Selbstsucht, Man-
Unauflöslichkeit der Ehe nıcht kennt.® Ihre {a gel Glauben und 1e Die Kirche erkennt die
auflöslichkeit fußt eher auf dem platonischen T1IN- Lösung einer Ehe a aber selbst löst S1e S  e nıcht.
z1p der Novelle «Von den Dingen, die unftfer S1e anerkennt lediglich, daß hier un jetzt, in die-
Menschen vortkommen, ist alles, W4S gebunden NO konkreten Situation diese Ehe zerbrochen ST,
wurde, unlösbar. » DIe Überzeugung eines Hiero- aufgehört halt ine 7welte Verbindung, die \W/(O)  —

nymus(”), eines Ambros1ius und Augustinus, daß der Kirche Aaus Mitleid rlaubt WIird, ISt nıcht mehr
Wiederverheiratung nıcht gültig se1n könne, das MYSTÄFLON, das die erste Ehe WAL,. S1e schlielst
lange der andere Ehepartner lebt, WTr sicherlich ber keineswegs die Partner VO der Kirchenge-
bekannt und wurde bestimmt VO  D vielen geteilt me1inschaft AUS,. Das Wesen der ostkirchlichen
Die Tatsache aber, daß die christlichen K alser die- e über die Ehe liegt in dieser scheinbar Dara-
SCT Überzeugung nıiıcht folgten, bewelist, daß doxalen Spannung: der Zugehörigkeit Christus
ine einheitliche Überzeugung 1in diesem Punkte un:! seinem Reich und damıit der inneren eDun-
och nicht gvab Christen konnten in der elt W1- denheit einerseits und dem Verwurzeltsein 1n
schen 515 und 566 4ubens meinen, die menschlicher CAWAC  eit und Sündigkeit un da-
Ehe se1 auflösbar, ohne daß S1e als Ketzer anl  — mit der Brüchigkeit anderseits.
sehen wurden. Allerdings rechtfertigt das och DDie spekulativen Argumente, die INa  ' gyewÖhn-
keine Verurteilung der späateren Entwicklung. lich für die Unauflöslichkeit der Ehe antührt, WCI1-

Die theologische Iradition der Ostkirchen ZU den VO sakramentalen Charakter der Ehe SOWwWle
ema Auflösung der Ehe und Wıiederverheira- VOM Wohl der Kinder un dem allygemeinen Wohl
Lung beruht auf der ihr eigenen Ansıcht VO der abgeleitet. Professor upre und seine (Gattın haben
Sakramentalität.7 Sakrament oder HYSTÄTLON besagt diese Argumente untersucht.8 Der sakramentale
mwandlung, Übergang VO  ' tem Neuem. Charakter ist nıiıcht der entscheidende Faktor der
Es hat deshalb uch einen eschatologischen Bezug. Unauflöslichkeit Kr bestätigt lediglich das allge-
Die Sakramente oftenbaren in dieser Welt die meine positive göttliche Gesetz. Sowelt dieses Ge-
Wır  eıit der kommenden Welt und teilen SCL7 jedoch nıcht fraglos ist, können lediglich «X 114-

diese schon mi1t. In dieser sakramentalen Umwand- türliche» Argumente entscheidend se1n. Ist dem
lung erhält auch die Ehe WENNS Dimensionen. In- Wohl der Kinder m1t einer ufrechterhaltung der
halt und etzter Sinn der Heirat 1n Christus (Setäuf- Ehe gedient, WE das persönliche Band „wischen
ter ist nicht mehr 11U7 das irdische Glück, sondern den KEltern Zzerrissen ist ” Die Verhinderung VO  (

die MAarTyrId, das Zeugnis VO Reich Gottes. Ihre Ehescheidungen verhindert niıcht zerbrochene Fa-
Ehe erhält die Tra Christus dienen, und hat milien oder Familien, die VO Vater oder Multter
1in der Kirchengemeinschaft ine besondere Auf- tatsächlich verlassen wurden. Die Unmöglichkeit
gabe Diese Ehe geht über die Kategorien VO einer Wiederverheiratung kannn uch bedeuten, daß

dem 1n! die zureichende materielle StützeBinden und Lösen hinaus. S1e gyehört Zl Ekkle-
siologie und ZUTT Eschatologie, der £heologia oloriae. oder daß entbehren muß, W4S meisten NnO-
Ks <1bt natürlich uch 1ne andere Dimension der t1g hat einen anderen Vater oder ine andere
Ehe Wesentlich für die Iradition der Ostkirchen Mutter.
ist die wirkliche Antinomie der «unmöglichen» In £früheren Zeiten sah inNan das allgemeine Wohl
Forderungen der Vergöttlichung des Menschen oder die gesellschaftliche Ordnung 1n einem Max1-
un des nendlichen Mitleidens des menschgewor- in Stabilität un: einem Minimum Verän-
denen Wortes, das die Sünden der Menschen auf derung. In einer beginnenden Gemeinschaft be-
sich nahm. Die Kirche verkündigt die Herrlichkeit muht sich die Rechtsordnung einen starken
der Ehe des getauften Menschen und gleichzeitig Schutz der Institutionen. In einer entwickelten
kennt sS1e ihren ex1istentiellen Doppelsinn als eines Gesellscha: in der die Institutionen genügend C
der geladensten Spannungsfelder 7zw1ischen (Gsott festigt sind, äßt die Rechtsordnung mehr 2um
un dem Bösen, 7zw1ischen dem und dem al- für Personsrechte. Hat die Kıirche nıiıcht ein Reite-
ten dam DDIe Kirche we1iß ebenfalls, w1e uNCT- stadi1um erreicht, 1n dem die Institution der Ehe
bittlich die Ehe uch 1n der ragÖödie der Erbsünde genügend gesichert st ” Spiegelt die kirchliche Ge-
verwurzelt ist setzgebung ZUTr Ehescheidung genügend die Ver-

Es geht hier nicht in erster in1e Kompro- schiebung des Gleichgewichts 1in den institutionel-
m1, "Toleranz oder niROnNOMLA. Ehe ist unauflösbar, len un i„ndividuellen spekten der Ehe, die 1im

5 54



UNAUFLÖSLICHKEIT DE EH

modernen en VOL sich ist ” Im irch- ZU; und ine Zunahme 1st uch nicht erwarten.
lichen Recht wird och immer die Gültigkeit der Wohl wıird die Ehescheidung allgemeiner und Öf-
Ehe der Kinrichtung als "Tatsache gesetzt, fentlicher beJaht. Zunehmende Frauenarbeit W all-

ange das Gegenteil die Freiheit der Petsonen delt die ehelichen Verhältnisse SOWle die Art unı
nicht mi1t moralisch sicheren Argumenten arge- Weise der Kindererziehung. Intime Beziehungen,
legt ist Sollte heute nicht besser umgekehrt al ZC- sowohl in der Ehe wI1e außerhalb der Ehe, werden
OIMmMECN werden, daß die Freiheit der usübung freler bejaht, teils WLG die Entwicklung der
VO'  > Personsrechten als Recht vorausgesetzt WI1rd, «Pille», teils RO die Auffassung des Sexual-
WCII111 nıcht die Gültigkeit der Institution MI1t — lebens als Personsidentifikation und nıcht lediglich
raliıscher Sicherheit feststeht ” Welchen Wert hat als Zeugungsgeschehen. Ehen en größhere Aus-
das unverlierbare es auf eheliche Entfaltung, sicht auf Stabilität, JC er das Niveau des Ein-
WEn das eheliche Verhiältnis unwandelbar dem kommens, der Schulbildung und der Arbeit der
bestehenden Vertrag untergeordnet wird, Partner leg Ehen in jJugendlichem ern mehr
chwach uch das Fundament se1in MmMay, auf das oder weniger robe-Ehen, rhöhen die Zahl der
sich der Vertrag stutzt! Jahrhundertelang hat die Ehescheidungen mi1t aldiger Wiederverheiratung.
Kirche 1m paulinischen rivileo das Recht der ehr als die Hälfte der eschledenen en Kı1in-
Person auf volle Ausübung des Glaubens über die der. Ehescheidung wıird der Nachteile einer
Institution der Ehe gesetzt. Warum kann Lortge- Erziehung durch ein KElternteil oder IMECIIN

Gizter eDrucC. der innerlich für das Eheband mit einem Elternteil gewählt Von den
viel vernichtender als Uneinigkeit 1m Glauben ist, chäden für das ind wird nicht der durch for-
nıcht als Grund für die Lösung eines hebandes melle Ehescheidung, sondern der durch eneliche
akzeptiert werden ” (0)88 uch WE Nan sS1e VOL den ndern

verbergen sucht ernster Sal  ININLCIL,ine Zzentrale rage beim ema Unauflöslich-
keit der Ehe ist die rage nach dem Inhalt jener Im Rahmen des geltenden kanonischen Ehe-
Ehe, in der jedes eheliche Verhiältnis 7wischen den rechts pricht ally für die Nichtigerklärung einer
Partnern tatsachlıc unwiederbringlich geschwun- Ehe auf Grund VO Sozlopathie (Psychopathie),
den ist Ist die faktische «Fortdauer» einer Ehe die bereits Z e1lit der Eheschließung estand und

welche den Patienten unfähilg macht, die Ehe-überhaupt ein Maßstab für ine «dauerhafte»,
«stabile» Ehe” ach diesem Maßstab waren wahr- pflichten erfüllen.1! N1emand kann gültige Ver-
scheinlich viele kranke Ehen «stabil» und « gut Y pflichtungen auf sich nehmen, die WEDC eines

ihm anhaftenden ebrechens nıcht erfüllen kann,Dr. Higgins behandelte diese rage VO psychla-
trischen Standpunkt AUS sehr votrsichtig und mit das 1m Augenblick, da die Verpflichtungen auf
viel Gefühl für Nuancen.? In seinen Folgerungen sich nahm, bere1its bestand ine wesentliche allge-
weist auf die Wichtigkeit einer rechten Erzie- meine Voraussetzung für Verträge ist, daß der @7
hung ZUI: Ehe hin; ferner auf die Wichtigkeit einer genstand des Vertrages möglich se1n muß Der SO-

ziopath leidet unzureichender Willenskraft undin welitem Umkreis erreichbaren, Dallz und gal
fachkundigen Eheberatung und der Kinsicht in die aftektiven Störungen, ber uch ungenügendem
Bedeutung neurotischer Einflüsse auf die Ehe uüund Urteilsvermögen. Er ist niıcht imstande, objektiv

ber sich elbst, se1n Verhältnis anderen unddamit 1n die Notwendigkeit einer möglichen und
ANSEMESSCNCN Behandlung. ber uch mIL all dem überhaupt ber se1in Verhalten urteilen. Es x1bt
mul iNan trotzdem der eventuellen Notwendigkeit auch Fälle VO omophilie, be1 denen später die
1nNs Auge sehen, daß für viele Ehen ihre Auflösung Unmöglichkeit klar wird, daß die kranken Perso-
der einzige Ausweg einer Heilung ist. 11C1I1 Verpflichtungen als Ehepartner auf mensch-

liche Weise ängere e1lt hindurch erfüllen würden.iIne sozlologische Studie über Ehe und Familie
in den Vereinigten Staaten NC} Amerı1ıka stellt ine Wenn dieses Unvermögen Z elt der eschlie-
mMi1t der Verstädterung se1t 1860 parallel aufende Bung estand un: der heutige Zustand des Homo-
und se1it den wel Weltkriegen zunehmende I5 philen damıit ine Art Continuum bildet, muß
beralisierung und Säkularisierung fest.10 Ehe wird ILLE werden, daß oder S1e die Verpflich-
mehr als ein 1v1iler denn als eın sakramentaler Ver- tungen eines Ehepartners nıiıcht auf sich nehmen

konnte.trag gesehen, der also unter Umständen aufhebbar
1st. Alarmrufe CN zunehmender Ehescheidun- Im heutigen System des kanonischen Eherechts

würden diese Fälle VO Sozlopathie und Homo-TE beruhen auf einem Irrtum. In den etzten W ail-

z1o Jahren nehmen die Ehescheidungszahlen nicht philie un die Rubrik «nichtige Ehen» fallen Für
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die Rubrik «auflösbare Ehen» stellt sich die Frage, Rechtsprechung hat den Grundsatz, daß das Kin-
ob das einfach rituelle Über-sich-ergehen-Lassen verständnis die Ehe macht KC  SU: facıt iN1a-
einer 4ufe mit Recht für die Unauflöslichkeit trimon1um» schon VO  a vielen Vorurteilen FC-
einer Ehe als entscheidend angesehen werden äutert. Kr kannn noch geläuterter dargestellt werden;
kann. Es kommt VOL; daß ine Zerruttete Ehe nıicht und damit uch ein Zweliter fundamentaler Satz

Sakrament und Ehekonsens VO (Getauften s1indgelöst werden kann, weil el Partner etauft
sind, während einer VO  w beiden (manchmal 09 identisch. Diese Grundsätze nthält Canon O 1.2

beide) nichts VO der Taufe wußte un: n1emals ir und Canon 1081 [ s

gendeinen persönlichen Kontakt ZULf Religion Das «Verehelichtsein 1n Christus» als Erfüllung
hatte Wenn solche Ehen für absolut unauflöslich selines Wortes «Was Gott verbunden hat, das soll
geha. ten werden, wird dann der Taufritus nicht als der Mensch nıiıcht trennen » 1st also nıcht ine Ge-
ine Art geistlicher Automatismus angesehen? me1inschaft VO  5 Mannn und Frau, die durch gesell-
Eine Antwort auf dieses Problem äßt sich viel- schaftlichen Wwang oder Uufrc e1in Gesetz, WE

leicht m1t Kor 7, 12-16 Cn Absolute nauf- uch ein kirchliches Gesetz, zusammengehalten
löslichkeit ang mM1t der Latsache USaMMCN, daß werden. Das Wort 1st nıicht ein Auftrag Petrus
Mannn und Frau Christen sind. Der Christ 1st ein unı die Apostel, durch disziplinäre aßnahme:
« Bruder», die Christin ine «Schwester». S1e sind die verheirateten Gläubigen zusammenzuhalten.
Menschen, die 1m Glauben getauft und in die (Je- Es bedeutet vielmehr zunächst FEinladung und
meinschaft der Gläubigen aufgenommen worden Auftrag die Verheirateten, die Christ1 Erlö-
sind. Das «zwel 1n einem Fleische» bedeutet 11C- SuNg glauben, einander als Erlöste Lieben und
ben und ber der physischen Vollendung der Ehe 1eb enalten mM1t einer 1ebe, die unw1iderruf-

1ne Lebensgemeinschaft, die 1n der chris  CHen ich se1n will ; die nle zurückgenommen werden
Ehe ine ausdrückliche BeziehungZ Geheimnis will. Die 1n Christus (Gsetauften selbst sind CS, VO  -

Christ1 un seiner Kirche ekommt Diese Be71e- denen verlangt un wird, daß sS1e die |DJE
hung wıird ufrc die Aaufe und die sichtbare Eıin- mensionen der erlösten 1e mMI1t allem, wWwW4S Ss1e
verleibung in die Christengemeinschaft ausgesagt. Bereitschaft ZU « Tragen der ast des ande-

eines dieser beiden Elemente, jedenfalls 1n M  , Z «Vergeben bis siebenzigmal s1eben-
dem Sinne, daß eines VO beiden niemals stattge— mal», ZU «Hingeben sel1nes Lebens für den
funden hat, dann hat die Ehe nıcht diese ausdrück- deren » nthält 1n ihren Bund mitbringen. Der
liche Beziehung und ist einer «natürlichen » Ehe «Vertrag», die Eheschließung in einer VO der
oleich, gut 1in sich, ber kein ausdrückliches Zeis irchengemeinschaft anerkannten Form, ist als
hen der KEinheit des Christus mMIt seliner Kıiırche außerlich wahrnehmbares eschehen IYST dann
un nicht bsolut unauflöslich. sakramentales Zeichen; WE für diese volle un:

Die Diskussionen des Symposions üuhrten U, VE bedingungslose Selbsthingabe ein Ausdruck ist
diesen Folgerungen: Exi1istentielle NAauTt 1LOS- und se1n will Das «Sakrament» ist crst dann in

lichkeit ist VO höherer Bedeutung; sS1e kannn durch seliner vollen Wirklichkeit un Wirkung S
einen rechtlichen Begriff der Unauflöslichkeit wärtig, WEC111) Mannn und Frau selbst diese A
nicht eErsetzt werden. Gesellschaftliche Fakten und seitige Hingabe rleben Diese Wirklichkeit kann
Einflüsse ordern e1in Durc  enken der uch 7wischen 7zwel Menschen bestehen, die n1e-
kirchlichen Lehre W  } der Unauflöslichkeit der mals die Aaufe außerlich empfangen en
Ehe; die chrıft o1Dt kein überzeugendes Argu- uch mi1t einem Fachausdruck Sapch. als
ment für die gängige Interpretation dieser Lehre: VOLUMZ SACTAMENH.
ebensowen1g w1e die Väter, die Überlieferung und DIie Unauflöslichkeit der Ehe als christliche
die Aussagen des Lehramtes. Der Inhalt der akra- Glaubensgegebenheit 1st denn uch kein vVvomn
mentalität der Ehe und der usammenhang dieser außen her auferlegtes Gesetz; sicherlich nicht als
Sakramentalität mMit der Unauflöslichkeit 1st nıiıcht «Naturgesetz», aber ebensowenig als «positives
klar;: das heutige kanontstische System in Sachen göttliches Gesetz» oder als 1ne «ontologische»
FEhe und esonders 1in Sachen Unauflöslichkeit der Tatsache. Sie ist das Angebot auf Erlösung der
Ehe ist wenig ogisch und unzusammenhän- Liebe 7zwischen Mannn und Frau AUS der Knge
gend, weiterhelfen können. menschlicher Selbstsucht un: Kurzsichtigkeit —-

erso neige ich der Ansıicht, daß ein w1e Annahme und Erfahrung dieser rlösung.
konsequentes Weiterdenken der kanonistischen Man wende ljer nıcht ein W1€e mM1r oft egeg-
T radition u1l>s durchaus weiterhelfen kann Die net 1st diese Unauflöslichkeit könne und werde
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dann 1Ur be1 einer schr kleinen Elite geben Wer Unauflöslichkeit 7zw1ischen den Ehepartnern be-
darın eEeLtw4as Erfahrung hat, könnte ungezählte steht und S16 Iso unw1iderruflich daran gebunden
Ehepartner CNNECN, die all das sicherlich nicht s1nd. In diesem Sinn ist die << sakramentale und voll-
1in Worte fassen könnten, die ber ohl egrifien Ehe nıcht bsolut unauflöslich, wen1g-
aben, daß S1e innerlich unverbrüchlich miteinan- StenNs nıcht auf ITun! einer bsolut bindenden b1-

blischen Norm. uch 7wischen 7we1l Getauften,der verbunden S1nd. Und s1e begreifen auch, daß
diese innere Unauflöslichkeit 1n ihrem Glauben die 1n einer VO der NC anerkannten ofrfm mM1t-
und 1 ihrer 'Ireue Christus wurzelt. einander geheiratet aben, ohne irgendeinen fest-

DiIe 1m Evangelium verkündete Unauflöslich- stellbaren Nichtigkeitsgrund des heutigen kanonti-
keit exIistiert in den Ehepartnern selbst. S1ie wıird schen Rechts, kannn die VO Evangelium verkün-
VO  = ihnen selhbst «gemacht», bewußt oder unbe- dete Unauflöslichke1 U, nicht bestehen oder
wulßt, 1n der Kraft der Erlösung Christ1 Und S1e eventuell n”och nıcht bestehen. Vielleicht darf
kann VO:  w n1iemandem anders gemacht werden, 11194  Z ©X mi1t der Behauptung welt gehen, daß
ebensowen1g w1e die Ehe selbst uch nıcht VO ine wirklich unheilbare Zerrüttung einer olchen
kirchlichen (Gesetzen. Und diese Unauflöslich- Ehe e1in starker Hinweils darauf ist, daß ihre nauf-
keit existiert, kann s1e VO  } n1iemandem aufgehoben löslichkeit tatsachlic. n1emals bestanden hat uch
werden, uch nicht VO einer kirchlichen Autor1- die ul historische Erfahrung VO der Kirchen-
tat. Ich möchte deshalb annehmen, daß die oben gemeinschaft festgestellten un: formulhierten ka-
erwähnten «Auflösungen ÜrC die kirchliche nonischen Nichtigkeitsgründe, VOLI Tem die
Autorität» nıichts anderes sind als Situationen, 1n «Konsensmängel», mussen weiter durchdacht

werden, bIis auf ihren Kern. Dieser Kern danndenen die geschichtliche Erfahrung die Kirchen-
gemeinschaft sehen velehrt hat, daß die 1im offtensichtlic IN mi1t den eigentlichen
Evangelium verkündete Unauflöslichkeit nicht —_ Gründen, bestimmte Ehen ufrc die irch-

WAar DIie Lehre: daß die kirchliche Autor1- ÜE Autorität «aufgelöst» werden können.
Es 1st klar, daß diese Unauflöslichkeit und diesetat, oder der aps als Stellvertreter Christi, die (Ge-

walt empfangen hat, bestimmte Ehen lösen, Sakramentalität be1 welitem weniger juristisch
müßte dann einem tieferen Verständnis EeNT- «greif bar » sind als die des kirchlichen (Gesetz-
wickelt werden. Solange Wel Ehepartner, getauft buches Ebenso 1st klar, daß sS1e 1n HM SCIGE e1it für
oder nicht, ihr Eheband nıcht lösen wollen, hat die A Ww1e die Kirchenordnung die Ehe versteht,
keine Autorität, auch keine kirchliche Autorität, tiefgreifende Folgen haben würden. Jedenfalls bin
die Befugnis, ihre Ehe trennen. DIie Autorität ich überzeugt, daß die ernstzunehmende un fach-
kann GKHSt «1ösen», WE die Ehepartner ihren kundige Aubel die mMIt Unterstützung der ( anon
Bund tatsächlich schon gebrochen en Wie die 1Law Soclety of Ameri1ica begonnen wurde, -
Gemeinschaft Wa 1ne Ehe anerkennen, ber widerstehli einem MC Durchdenken der
nicht zustandebringen kann, kannn die Geme1in- Lehre VO  = der Unauflöslichkeit der Ehe zwingt.

DiIie Methode, die 1iNall be1 diesem Symposion -schaft uch WAar die Lösung einer Ehe anerken-
NneEnN ber sS1e kann diese Lösung nıcht 7zustande- wandte, könnte dafür richtunggebend se1n.
bringen. Be1 den angeführten « Auflösungen» ist

die Ehesituation elbst, der die Unauflöslichkeit
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